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Beilage Nr . XIV .

Protocoll .

Die Feſtſtellung der Strombahn des Rheins in

der bayriſch - badiſchen Stromſtrecke von der

Ausmündung des Rheinhauſer Durchſtichs

bis zur Großh . heſſiſchen Grenze betreffend .

Nachdem durch Beſchluß des Königl . bayeriſchen Staatsminiſteriums des Handels und der öffent⸗

lichen Arbeiten , dd . München den 12 . November 1856 , und des Großh . badiſchen Miniſteriums des

Innern , dd . Carlsruhe den 26 . Januar 1857 , angeordnet wurde , daß wegen Feſtſtellung einer Corrections⸗

bahn des Rheins auf der Strecke von Rheinhauſen bis zur heſſiſchen Grenze die frühere deßfallſige Ver⸗

einbarung zwiſchen den techniſchen Commiſſären von Bayern und Baden , dd . Ludwigshafen , den 16 . Oct .

1854 , nach den inzwiſchen eingetretenen Verhältniſſen einer nochmaligen Reviſion unterworfen werden

ſoll , und hiezu von Königl . bayeriſcher Seite der Königl . Regierungsrath und Kreisbaurath Lavale , von

Großh . badiſcher Seite der Großh . Oberbaurath Sauerbeck als Commiſſäre ernannt worden waren ,

haben dieſelben eine Strombefahrung vorgenommen , alle Verhältniſſe in nähere Erwägung gezogen , und

ſich ſchließlich unter Vorbehalt der Genehmigung der reſpectiven hohen Staatsregierungen geeinigt , wie folgt :

Art 1.

Für die Stromſtrecke von der Ausmündung des Rheinhauſer bis zur Einmündung des Angelhofer ,
und von der Ausmündung des Ketſcher bis zur Einmündung des Frieſenheimer Durchſtichs ſoll im

Allgemeinen der früher beſtimmte Correctionslauf eingehalten und nur in der Weiſe modificirt werden ,

wie die nunmehr zu Grunde gelegte neuere Karte dieſes angibt , auf welcher die Correction mit rother

Farbe eingetragen iſt . Für die Strecke von der Ausmündung des Frieſenheimer Durchſtichs bis zur

Großh . heſſiſchen Landesgrenze ſoll dagegen die Correction in der Art eingehalten werden , wie dieſelbe

abweichend von der frühern Beſtimmung auf der Karte ebenfalls mit rother Farbe abgetuſcht iſt .
Von der Karte ſollen zwei übereinſtimmende Exemplare gefertigt , und als Norm für die auf beiden

Seiten einzuhaltenden Uferbauten gegenſeitig ausgetauſcht werden .

Arl . 2.

Die Normalbreite des Strombettes bleibt von der Ausmündung des Rheinhauſer Durchſchnittes an

bis zum Eintritt des Neckars in den Rhein auf 240 Meter um ſo mehr feſtgeſetzt , als in dieſer Breite

auch die in genannter Strecke liegendenden Durchſchnitte ſchon ausgeführt ſind .

Vom Eintritte des Neckars an wird die Normalbreite des Strombettes auf 300 Meter fixirt , wie

ſolche auf der anſtoßenden Strecke durch das Großherzogthum Heſſen angenommen iſt .
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Die zur Regulirung des Stromes auf beiden Ufern erforderlichen Bauwerke ſollen nunmehr nach

und nach , ſowie ſich die Verhältniſſe hiezu günſtig geſtalten , und zwar auf dem linkſeitigen Ufer von

Seiten Bayerns und auf dem rechtſeitigen Ufer von Seiten Badens auf eigene Koſten in Ausführung

gebracht werden , jedoch ſoll die Zeit , in welcher die Ausführung der einzelnen Bauwerke zu geſchehen hat ,

ſowie Art und Weiſe der Ausführung ſelbſt , lediglich dem Ermeſſen der reſpectiven hohen Regierungen



überlaſſen bleiben , wobei zugleich als ſich von ſelbſt verſtehend angenommen wird , daß bei bereits nur in

geringer Entfernung von der nunmehr feſtgeſtellten Normallinie mit vielen Koſten künſtlich gedeckten
Ufern nur dann auf eine Verrückung in die Normallinie Rückſicht genommen zu werden brauche , wenn

es die Verhältniſſe ohne namhaften Koſtenaufwand geſtatten . Dagegen ſollen die in die neue Strombahn
vorſpringenden gedeckten Uferſtellen in möglichſter Bälde auf die Normallinie zurückgeführt werden .

Art . 4.

Von dem Punkt A. unterhalb der Ausmündung des Ketſcher Durchſtichs bis zu dem Neckarauer

Aufeld unterhalb Altripp ( Punkt B. des Plans ) ſoll die Durchführung der entworfenen Correction auf
gemeinſchaftliche Koſten geſchehen , weil auf der ganzen zu corrigirenden Stromſtrecke zwiſchen Rheinhau⸗
ſen und der heſſiſchen Grenze kein anderer Durchſtich ausgeführt wird , und keine Gelegenheit zur gegenſei⸗
tigen Koſtenausgleichung gegeben iſt .

Als zur gemeinſchaftlichen Koſtenverrechnung gehörig werden bezeichnet :
1) Die Acquiſition des in die Strombahn fallenden den Gemeinden oder Privaten angehörigen Ge⸗

ländes ;

2) die Aushebung des Durchſtichs ſelbſt ;
3) die Aushebung der alten Steindeckungen innerhalb deſſelben ;
4) Die durch den Durchſtich nöthig werdende Zurücklegung des Hauptrheindammes vor dem Dorfe

Altripp ;

5) der Minderwerth des Feldes , welches durch die Zurücklegung des letztbezeichneten Dammes aus⸗

gedeicht wird , und

6) die etwaige zum Gelingen des Durchſtichs ſich nöthig zeigende Anlage eines Schöpfwerkes .
Die Fixirung der Ufer in der Normallinie übernimmt jeder Staat auf eigene Koſten und zwar in

der Art , daß Bayern die Uferbauten auf der linken Seite , Baden dagegen diejenigen auf der rechten Seite

herzuſtellen hat .

Die Zeit der Vornahme und Fortbildung des Unternehmens bleibt der Feſtſtellung der beiderſeiti⸗
gen hohen Regierungen überlaſſen , ebenſo wie die Art der Beſorgung der Grundentſchädigungsverhand⸗
lungen und der Leitung der gemeinſchaftlichen Bauarbeiten .

Art . 5.

Für die anderen Stromſtrecken , nämlich von der Ausmündung des Rheinhauſer Durchſtichs bis

Punkt A. unterhalb der Ausmündung des Ketſcher Durchſtichs , von unterhalb dem Dorfe Altripp ( Punkt
B. des Planes ) bis zur Einmündung des Frieſenheimer Durchſtichs , und von der Ausmündung des letz⸗
teren bis zur Großh . heſſiſchen Grenze ſollen die unter Art . 3 gegebenen Beſtimmungen maßgebend
bleiben .

Att 6

Auf der Stromſtrecke zwiſchen der Mannheimer Rheinbrücke und der Einmündung des Frieſenhei⸗
mer Canals , auf welcher zweierlei Regulirungsvorſchläge auf der Karte eingezezeichnet ſind , ſoll die

roth ausgezeichnete Strombahn maßgebend bleiben .

Für den Fall jedoch , daß weitere hierauf bezügliche Bauanlagen noch nicht ins Werk geſetzt worden

wären , wenn der Mühlaucanal ſogenannte Gießen einen veränderten Lauf erhalten , oder durch andere
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Vorkehrungen entbehrlich , oder in Folge der Stromverhältniſſe beſeitigt werden ſollte , kann bei beſtehen⸗

der Uebereinſtimmung die dem Frieſenheimer Canale mehr anpaſſende roth punktirte Strombahn einge⸗

halten werden .

Falls durch die Verlegung der Neckarmündung der bisher beſtandene Rheinſ chifffahrtsverkehr zwi⸗

ſchen dem Neckar und Ludwigshafen unterbrochen oder gehemmt wird , ſoll den von und nach dem Neckar

gehenden Schiffen die freie Paſſage durch den Mühlaukanal ohne Entrichtung von Gebühren geſtattet

ſein . Die Königl . bayeriſche Regierung verpflichtet ſich jedoch, von jenem Zeitpunkte an , von welchem

der directe Schifffahrtsverkehr zwiſchen Neckar und Ludwigshafen nicht mehr durch den Altrhein vermit⸗

telt wird , zu den Koſten der Unterhaltung des Mühlaucanals einen angemeſſenen Beitrag zu leiſten.

Die Beſtimmung über die Größe wird ſpäterer Vereinbarung vorbehalten .

Art . 7.

Die durch dieſen neuen Stromlauf auf beiden Ufern entſtehenden Altwaſſer verbleiben demjenigen

Staate als Eigenthum , unter deſſen Hoheit ſolche ſucceſſivo zu liegen kommen , ſowie dies die früheren

Verträge zwiſchen den beiderſeitigen Uferſtaaten ſchon feſtgeſtellt haben .

Art . 8.

Sobald der Frieſenheimer Canal den Thalweg aufgenommen hat , und in ſeiner Ausbildung an der

Ausmündung die Uferlinie in Bälde erreicht , ſoll mit dem Ausbau derſelben , wenn dies nicht ſchon frü⸗

her für nöthig erachtet worden iſt , ſtromabwärts fortgefahren werden .

Die Zurücklegung der rechtſeitigen Uferdeckung unterhalb der künftigen Neckarausmündung ſoll

dann erſt geſchehen , wenn oberhalb derſelben das vechtſeitige Rheinufer mit dem linkſeitigen Neckarufer

in der Weiſe vereinigt ſein wird , wie dies auf dem Plane näher angegeben iſt .

Art . 9.

Wenn in den Strecken , wofür der neue Regulirungsplan beſtimmt iſt , beſtehende Dämme verlegt ,

dem Strome näher gerückt , oder zur Eindeichung des Geländes auf dem rechten oder linken Ufer neu an⸗

gelegt werden wollen , ſoll , wenn die zu verändernde oder neue Dammlage nicht bereits vertragsmäßig ſchon

feſtgeſtellt iſt , oder den Bedingungen der früheren Verträge gemäß wenigſtens 150 Meter von der Nor⸗

male entfernt bleibt , die beabſichtigte Abänderung oder neue Dammlage einer vorherigen gegenſeitigen

Vereinbarung vorbehalten bleiben .

Art . 10 .

Gegenwärtiges Protokoll ſoll gegenſeitig ausgewechſelt werden , um daſſelbe den hohen Regierungen

zur weiteren Beſchlußfaſſung vorzulegen .

Ausgefertigt und ausgewechſelt zu Karlsruhe , den 7. Mai 1857.

(gez. ) Sauerbeck . (gez. ) Lavale .

Gr . Oberbaurath . K. Kreisbaurath .
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